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 a) dass allen nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultati vs ta tus beim Wirtschafts - und Sozialr a t 
so wie allen bei den Konferenzen von Monterrey und Doha oder ihren Folgeprozessen akkreditierten nicht-
staatlichen Organisationen und privatwirt schaftlichen Institutionen die Registrierung offensteht; 

 b) dass interessierte nichtstaatliche Organisationen und privatwirt schaftliche Institutionen, die kei-
nen Konsultativstat us beim Wirtschafts- und Sozialr a t haben oder nicht bei den Konferenzen von Monter-
rey oder Doha akkreditiert waren, die Akkreditierung entsprechend den während der Konferenzen festge-
legten Akkreditierungsverfahren bei der Generalversammlung beantragen können; 
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hoher Ebene über die Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten dargelegt sind, die die 
Generalversammlung in ihrer Resolution 66/2 vom 19. September 2011 annahm, 
 

Verstärkung unserer Bemühungen um eine von der vermeidbaren Last nichtübertragbarer 
Krankheiten freien Welt 

1. bekräftigen die politische Erklärung, die Handlungsanstöße gegeben hat und noch immer ein großes 
Potenzial birgt, die Gesundheit und die menschliche Entwicklung nachhaltig zu verbessern; 

2. bekräftigen unsere Entschlossenheit, die weltweite Belastung und Bedrohung durch nichtübertragbare 
Krankheiten anzugehen, die eine der größten Herausforderungen für die Entwicklung im 21. Jahrhundert 
darstellen, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung überall auf der Welt unter graben und die Erreichung 
der international vereinbarten Entwicklungsziele gefährden und zu einer Verschärfung der Ungleichge-
wichte innerhalb und zwischen Ländern und Bevölkerungsgruppen führen können; 

3. 
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Krankheiten69 zu erwägen, mit dem Ziel, die neun freiwilligen globalen Zielvorgaben betreffend nichtüber-
tragbare Krankheiten bis 2025 zu erreichen; 
 

Unsere Führungsrolle bekräftigen: Zusagen und Maßnahmen 

18. bekräftigen unsere Entschlossenheit, die Durchführung sektorüber greifender und kostenwirksamer 
bevölkerungsweiter Interventionen voranzubringen, um die vier allgemeinen verhaltensbedingten Risiko-
faktoren nichtübertragbarer Krankheiten in ihrer Wirkung zu mindern, und zu diesem Zweck die einschlä-
gigen internationalen Übereinkünfte, Strategien, nationalen Maßnahmen, Rechtsvorschriften und Entwick-
lungsprio r itä ten, namentlich Bildungs- 
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25. verweisen erneut darauf, wie wichtig ein erweiterter Zugang zu kos tenwirksamer Krebs-Früh -
erkennung nach Maßgabe der nationalen Gegebenheiten ist und wie wichtig es ist, im Rahmen natio naler 
Impfkalender den erweiterten Zugang zu kostenwirksamen Impfungen zu fördern, um mit Krebserkrankun-
gen verbundene Infektionen zu verhüten; 

26. nehmen davon Kenntnis, dass bei der Durchführung der Ziffer 44 der Anlage zu Reso lu tion 66/2 der 
Generalversammlung begrenzte Fortschritte erzielt wurden und dass mehr privatwirtschaftliche Unterneh-
men begonnen haben, Nahrungsmittel herzustellen und zu bewerben, die mit einer gesunden Ernährungs-
weise im Einklang stehen, dass diese Nahrun gsmittel jedoch nicht immer für alle Gemeinschaften innerhalb 
eines Landes auf breiter Ebene erschwinglich, zugänglich und erhältlich sind; 

27. fördern weiter eine Politik, die die Erzeugung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, die zu einer 
gesunden Ernährung beitragen, unterstützt, den Zugang zu diesen Nahrungsmit teln erleichtert und mehr 
Möglichkeiten zur Verwendung gesunder lokaler Agrarprodukte und Nahrungsmittel schafft und so zu den 
Bemühungen beiträgt, die mit der Globalisierung ver bundenen Herausforderungen zu bewältigen, die durch 
sie gebotenen Chancen zu nutzen und Ernährungssicherheit und eine ausreichende Nährs toffversorgung zu 
erreichen; 

28. bekräftigen, dass den Regierungen beim Vorgehen gegen das Problem der nichtübertragbaren Krank-
heiten die Hauptrolle und die Hauptverantwortung zukommt, einschließlich durch die Einbeziehung nicht-
staatlicher Organisationen, des Privatsektors und anderer Sektoren der Gesellschaft, um wirksame Maß-
nahmen zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten auf globaler, nationaler und loka-
ler Ebene zu schaffen; 

29. erinnern daran, dass nichtübertragbare Krankheiten nur dann wirksam verhütet und bekämpft werden 
können, wenn der Staat die Führung übernimmt und sektorübergreifende Gesundheitskonzepte verfolgt, 
darunter gegebenenfalls die Einbeziehung von Gesundheits fragen in alle politischen Maßnahmen und ein 
alle staatlichen Ebenen einbeziehendes Vor gehen auch außerhalb des Gesundheitssektors, und gleichzeitig 
dafür sorgt, dass die öffentliche Gesundheitspolitik zur Prävention und Bekämpfung nichtübertragbarer 
Krankheiten vor ungebührlicher Beeinflussung durch echte, wahrgenommene oder potenzielle Interessen-
konflikte aller Art geschützt ist; 
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